
Herr Weber erklärt, dass während der Offenlegung von Seiten des Eigentümers nach 
Rücksprache mit seinem Architekten Anregungen vorgebracht wurden. Er schlägt vor, den 
Anregungen des Eigentümers stattzugeben und eine erneute Offenlegung mit den veränderten 
Punkten durchzuführen. 
 


